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LIEBE LESER
kaum haben die ersten Lokalradiosender ihren Betrieb mit lärmigen Festen
aufgenommen, ist auch schon Feuer im Dach. Die Brandursache ist schnell eruiert: Während

einzelne Sender kaum in der Lage sind, das ihnen zugestandene Sendegebiet
ausreichend und in ansprechender Qualität zu versorgen, brillieren andere durch
Überreichweiten. So ist der Berner Lokalsender Radio Extra BE dem Vernehmen
nach auf der Vue des Alpes ebenso gut zu hören wie im Oberländer Dorf Frutigen.
Wer von Zürich ostwärts fährt, empfängt Radio Z bis in die Nähe von Weinfelden.
Und Roger Schawinski pfiff in seinem Radio 24 nicht nur den Präsidenten eines
Kabel-Zweckverbandes im Solothurnischen an, weil dieser den Zürcher Pop-Sender
nicht sofort in sein Netz einspies, sondern wirbt für seine Station als Werbeträger
auch munter mit dem Argument, sein Radio sei vom solothurnischen Oensingen bis
ins Glarnerland und vom bernischen Worb bis nach Zug einwandfrei zu vernehmen.
Den von der Rundfunkverordnung zugestandenen Sendeumkreis von zehn Kilometer

Radios nimmt offensichtlich niemand richtig ernst; vor allem auch nicht die PTT,
die vor der Wahl steht, innerhalb eines erlaubten Sendegebietes alle Empfänger in
ausreichender Qualität zu versorgen und damit Überreichweiten geradezu zu
provozieren, oder die Sender so schwach auszurüsten, dass die gestatteten Reichweiten

einigermassen eingehalten werden können, aber topografisch ungünstige
Gebiete innerhalb des Sendeumkreises vom Empfang ausgeschlossen werden.
Dass die Radiowellen zehn Kilometer vom Senderstandpunkt aus sich nicht einfach
im Nichts verlieren, war eigentlich schon vor der Schaffung der Rundfunkverordnung

klar. Aber im Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement liess man
die Gesuchssteller für eine Lokalradio-Konzession auf Landeskarten im Massstab
1:50000 munter mit dem Zirkel Kreise ziehen, so als ob nicht die topografische
Situation, sondern Sankt Bürokratius für Senderreichweiten ausschlaggebend wäre.
An die Möglichkeit, dass ein Kabelbetreiber aus Solothurn einen Zürcher Lokalsender

in sein Netz aufnehmen könnte, hat man bei der Schaffung der Rundfunkverordnung

gar nicht erst gedacht. Entsprechend kläglich sind nun die Handhaben
gegen solch offensichtlichen Missbrauch einer Lokalradio-Konzession.
Der Konflikt - gelegentlich auch als «Ätherkrieg» apostrophiert - war also
vorprogrammiert. Nicht dass er ausbrach, ist deshalb von Interesse, sondern wie er
ausgetragen und beigelegt wird. Vorerst nun entlarven etliche Lokalradio-Betreiber
ihre wahren Absichten. Nicht so sehr um die Versorgung einer Agglomeration mit
lokaler Information geht es ihnen nämlich, sondern um eine Ausweitung ihres
Sendebereichs auf regionale oder gar sprachregionale Ebene. Damit werden die Sender

als Werbeträger wesentlich attraktiver, kann das durch die Rundfunkverordnung
vermasselte Geschäft durch die Hintertüre wieder hereingeholt werden. Dass

die Ausweitung des Lokalradio-Betriebs auf ganze Regionen (und über die Kabelnetze

gar auf die Sprachregionen) auch jenen in den Kram passt, denen der
unabhängige öffentlich kontrollierte Rundfunkbetrieb der Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft (SRG) ein Dorn im Auge ist, liegt auf der Hand. Doch weder
die Durchbrechung des Lokalprinzips noch die Konkurrenzierung der SRG im regionalen

Bereich entsprechen der Versuchsanordnung, wie sie aufgrund der
bundesrätlichen Medienpolitik in der Rundfunkverordnung formuliert ist. Falls dieses
ohnehin nicht sehr glückliche Papier auch nur einen Rest von Glaubwürdigkeit behalten

soll, wird der Bundesrat nun energisch auf die Bremse treten müssen. Andernfalls

wird man ihm den Vorwurf, schweizerische Medienpolitik an private Interessenten

delegiert zu haben, nicht ersparen können.

Mitfreundlichen Grüssen
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